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Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §1 Abs1;

StVO 1960 §1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2001/02/0008 E 26. Jänner 2001 RS 1

Stammrechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist auch ein im Eigentum eines Privaten stehender

Parkplatz eine Straße mit ö entlichem Verkehr, wenn nicht durch eine entsprechende Kennzeichnung oder

Abschrankung erkennbar ist, dass das Gegenteil zutri t (Hinweis E 23.März 1999, 98/02/0343). Unter Benutzung für

jedermann unter den gleichen Bedingungen ist zu verstehen, dass irgendeine denkbare Benützung im Rahmen des

Fußgänger- und Fahrzeugverkehrs jedermann o en stehen muss. Der Begri  der Benützung unter den gleichen

Bedingungen kann nicht so ausgelegt werden, dass die Einschränkung einer Benützungsart auf einen bestimmten

Personenkreis allein der Straße den Charakter einer ö entlichen Verkehrs äche entzöge (Hinweis E 23. März 1999,

98/02/0343).
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Straße mit öffentlichem Verkehr
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